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Gemeinsame Geschaftsordnung
der Vergabekammern bei den Bezirksregierungen
des Landes Nordrhein-Westfalen

Bek. d. Ministeriums fur Wirtschaft und Mittelstand, Technologie und Verkehr v. 26.11.1999 -
132-80-28

Die Vergabekammern bei den Bezirksregierungen Arnsberg, Detmold, Disseldorf, Kéln und
Mdinster geben sich hiermit gemaB § 2 Abs. 8 der Verordnung Uber Einrichtung und Zustandig-
keit der Vergabekammern im Nachprufungsverfahren fir die Vergabe 6ffentlicher Auftrage (Zu-
standigkeitsverordnung Nachprifungs-verfahren) vom 23. Februar 1999 ( GV. NRW. S. 46) im
Einver-nehmen mit dem Ministerium fiir Wirtschaft und Mittelstand, Technologie und Verkehr,
dem Finanzministerium und dem Innen-ministerium und im Benehmen mit der Regierungsprasi-
dentin in Detmold und den Regierungsprasidenten in Arnsberg, Dusseldorf, Kéln und Munster die
folgende gemeinsame Geschaftsordnung.

§1
Anwendungsbereich

Die Geschaftsordnung regelt Organisation, Grundsatze der Geschaftsverteilung und Verfahren
der Vergabekammer.
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§2
Organisation und Vertretung,
Geschaftsverteilung und Geschaftsjahr

(1) Der Vergabekammer gehdren an:

das vorsitzende und das stellvertretende vorsitzende Mitglied,
das hauptamtlich beisitzende und das stellvertretende
hauptamtlich beisitzende Mitglied,

die ehrenamtlich beisitzenden Mitglieder.

(2) Die Kammer entscheidet in der Besetzung mit einem Vorsitzenden, einem hauptamtlich bei-
sitzenden und einem ehrenamtlich beisitzenden Mitglied.

(3) Die Berichterstattung erfolgt durch das vorsitzende oder das hauptamtlich beisitzende Mit-
glied. Das vorsitzende Mitglied regelt die Verteilung im Einzelnen.

(4) Die hauptamtlichen Kammermitglieder werden durch die stellvertretenden hauptamtlichen
Mitglieder vertreten. Die ehrenamtlich beisitzenden Mitglieder vertreten sich gegenseitig.

(5) Die laufenden Angelegenheiten der Kammer (siehe §§ 3,4,6) werden von einer Geschafts-
stelle erledigt.

(6) Das Geschaftsjahr ist das Kalenderjahr.
(7) Die Vergabekammer hat einen eigenen Briefkopf.

§3
Verfahren zwischen Antragstellung
und mundlicher Verhandlung

(1) Die Geschéaftsstelle nimmt alle eingehenden Schriftstlicke von den hauptamtlichen Kammer-
mitgliedern entgegen, leitet sie weiter oder bewahrt sie auf und sorgt flir Zustellungen. Sie er-
fasst den Eingang der Schriftstlicke und vergibt fiir die eingehenden Verfahren jeweils ein ge-
sondertes Aktenzeichen.

(2) Die Geschaftsstelle fuihrt ein Register, in das alle schriftlichen Vorgange der einzelnen Nach-
prifungsverfahren fortlaufend einzutragen sind.

(3) Soweit ein Antrag offensichtlich unzuldassig oder unbegriindet ist, ergeht ein Beschluss der
Kammer. Soweit ein Antrag nicht offensichtlich unzulassig oder unbegriindet ist, stellt die Ge-
schéaftsstelle der Vergabestelle den Antrag zu und fordert die Vergabeakten an. Sie fordert fer-
ner die Antragstellerin/den Antragsteller unter Fristsetzung zur Zahlung eines Vorschusses in
Hohe der Mindestgebiihr von 5.000,- DM ( = 2556,46 EURO) auf.

(4) Das vorsitzende Mitglied bestimmt fur jedes Verfahren nach MaBgabe einer allgemeinen Re-
gelung das ehrenamtlich beisitzende Mitglied und - falls erforderlich - auch die Vertretung. Die
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Geschaftsstelle unterrichtet das ehrenamtlich beisitzende Mitglied und Gbermittelt ihm Ablichtun-
gen des Antrags und der Schriftsatze so rechtzeitig vor der miindlichen Verhandlung, dass es
sich mit der Sache vertraut machen kann. Ist das ehrenamtlich beisitzende Mitglied verhindert
oder besteht die Besorgnis der Befangenheit, so zeigt es dies der Geschaftsstelle unverziglich
an. Die hauptamtlichen Mitglieder tragen daflir Sorge, dass das ehrenamtliche Mitglied rechtzei-
tig und umfassend in das Verfahren eingebunden wird.

(5) Nach Eingang der Akten leitet das vorsitzende Mitglied diese dem hauptamtlich beisitzenden
Mitglied zu, wenn es mit der Berichterstattung betraut wurde. Ansonsten wird es unterrichtet. Die
hauptamtlichen Kammermitglieder entscheiden, ob Beiladungen zu dem Verfahren geboten sind.
Ist das hauptamtlich beisitzende Mitglied mit der Berichterstattung betraut, legt es innerhalb der
ihm gesetzten Frist dem vorsitzenden Mitglied sein schriftliches Votum vor.

(6) Das mit der Berichterstattung betraute Mitglied kann den Verfahrensbeteiligten Fristen fiir die
Einreichung von Schriftsatzen setzen. Nach Ablauf der Fristen kann ein weiterer Vortrag unbe-
achtet bleiben ( § 113 GWB ).

(7) Mitteilungen der Kammer, Schriftsdtze und Ladungen werden den Verfahrensbeteiligten nach
Maoglichkeit mit Telefax mit der Aufforderung zur unverziglichen Empfangsbestatigung, ansons-
ten durch die Post oder einen Kurierdienst tGbersandt.

§4
Mindliche Verhandlung

(1) Die Kammer entscheidet, sofern nicht die Voraussetzungen des § 112 Abs.1 Satz 3 oder Abs. 2
GWB vorliegen oder es sich um eine Entscheidung nach § 115 Abs. 2 Satz 1 oder Abs. 3 Satz 1
GWB handelt, aufgrund muindlicher, nicht 6ffentlicher Verhandlungen.

(2) Das vorsitzende Mitglied legt den Termin zur miindlichen Verhandlung nach Abstimmung mit
dem ehrenamtlich beisitzenden Mitglied fest. Die Geschaftsstelle 1adt die Zeuginnen und Zeugen
sowie die Verfahrensbeteiligten. Die Ladungsfrist soll mindestens 3 Tage nach Zugang bei den
Verfahrensbeteiligten betragen.

(3) Das vorsitzende Mitglied leitet die muindliche Verhandlung.

(4) Uber die miindliche Verhandlung wird eine Niederschrift aufgenommen, die folgenden Inhalt
hat:

- Ort und Tag der Verhandlung,

- die Bezeichnung der entscheidenden Kammer,

- die Namen und Bezeichnungen der Kammermitglieder,
- die Bezeichnung des Nachprifungsverfahrens,

- die Namen der erschienenen Verfahrensbeteiligten, ihrer gesetzlichen Vertretungen und Be-
vollmachtigten sowie sonstiger Personen,
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- gof. die Ricknahme des Antrags,
- die Feststellung, dass die Verfahrensbeteiligten Gelegenheit zum Vortrag hatten,

- bei Entscheidungen im Anschluss an die mindliche Verhandlung, die Beschlussformel und die
Unterschrift des vorsitzenden Mitgliedes.

(5) Die Verfahrensbeteiligten erhalten eine Ablichtung der Niederschrift.

§5
Entscheidungen der Kammer

(1) Die Entscheidung der Kammer ergeht durch Verwaltungsakt in der Form eines Beschlusses.
(2) Der Beschluss enthalt:

- die Bezeichnung der entscheidenden Kammer,

- die Namen und Bezeichnungen der Kammermitglieder

- die Bezeichnung der Verfahrensbeteiligten,

- den Tag, an dem die mundliche Verhandlung abgeschlossen worden ist,

- die Beschlussformel,

- die Grinde,

- die Kostenentscheidung, soweit diese nicht durch besonderen Bescheid ergeht,
- die Rechtsmittelbelehrung,

- die Unterschriften der Kammermitglieder.

(3) Die schriftlich begriindete Entscheidung der Kammer wird den Verfahrensbeteiligten zuge-
stellt.

(4) Die Berichtigung offenbarer Unrichtigkeiten richtet sich nach § 42 VwVfG.NRW.

§6
Kosten

Die HOhe der Kosten wird durch Beschluss der Kammer festgesetzt. Die Kosten der Kammer
(Auslagen und Gebihren) werden von der Geschaftsstelle der Kammer eingezogen und ver-
bucht.

§7

Aufwandsentschadigung

Die ehrenamtlich beisitzenden Mitglieder erhalten auf Antrag eine Aufwandsentschadigung, die
durch das vorsitzende Mitglied festgesetzt wird. Die Hohe der Aufwandsentschadigung richtet
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sich nach dem Gesetz Uber die Entschadigung ehrenamtlicher Richter in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 01.0ktober 1969 (BGBI.I S.1753), zuletzt geandert durch Gesetz vom 24. Juni
1994 (BGBI.I S.1325).

§8
Aktenaufbewahrung

Die Aufbewahrungsfrist der Akten betragt 5 Jahre nach Abschluss des Verfahrens. Die Be-
schllisse der Kammer werden anschlieBend dem Staatsarchiv lGibergeben.

§9
Inkrafttreten

Die Geschaftsordnung tritt am 11. Februar 2000 in Kraft.

MBI. NRW. 2000 S. 105

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen,
Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 5/5



	Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen
	 Gemeinsame Geschäftsordnung der Vergabekammern bei den Bezirksregierungen des Landes Nordrhein-Westfalen 


